
An der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Professur für haus- und landärztliche 
Nachwuchsförderung (W2)

Die Professur ist dem Institut für Allgemeinmedizin (Direktor: Professor Dr. med. 
Markus Bleckwenn) zugeordnet. Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in vertritt 
das Fach mit einem Schwerpunkt auf der wissenschaftlichen Entwicklung, Im-
plementierung und Evaluation innovativer Lehr-, Förder- und Qualifizierungs-
konzepte für die ambulante medizinische Versorgung.
Ein zentraler Forschungsschwerpunkt soll auf der Analyse von Faktoren liegen, 
die die Attraktivität der haus- und landärztlichen Tätigkeit beeinflussen – insbe-
sondere in Bezug auf Karrierewege, Arbeits- und Weiterbildungsmodelle sowie 
regionale Versorgungsstrukturen. Erwartet wird die wissenschaftliche Begleitung 
und Weiterentwicklung bestehender Lehr- und Weiterbildungsnetzwerke sowie 
eine enge Kooperation mit regionalen Akteuren der ambulanten Gesundheits-
versorgung.
In der Lehre übernimmt die Professur Aufgaben in der curricularen Lehre der 
Humanmedizin und wirkt an der Weiterentwicklung innovativer Lehrformate mit. 
Die Mitgestaltung und Koordination von Lehr- und Qualifizierungsangeboten in 
Zusammenarbeit mit Lehr- und Forschungspraxen ist ausdrücklich erwünscht.
Vorausgesetzt werden eine Promotion sowie eine Habilitation oder habilitati-
onsäquivalente wissenschaftliche Leistungen in einem für die Professur relevan-
ten Fachgebiet (z. B. Allgemeinmedizin, Versorgungsforschung, Gesundheits- 
oder Sozialwissenschaften). Erwartet wird eine ausgewiesene wissenschaftliche 
Expertise in der Entwicklung und Evaluation von Lehr-, Förder- oder Qualifizie-
rungskonzepten im Kontext der ambulanten medizinischen Versorgung sowie 
Erfahrung in der curricularen Lehre der Humanmedizin.
Wünschenswert sind Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln, insbeson-
dere für innovative Konzepte der humanmedizinischen Lehre oder der Versor-
gungsforschung, sowie in der Zusammenarbeit mit Akteuren der ambulanten 
Versorgung und ärztlichen Weiterbildung.
Rechte und Pflichten des/der Stelleninhabers/-in ergeben sich aus dem Sächsi-
schen Hochschulgesetz (SächsHSG) und der Hochschuldienstaufgabenverord-
nung (HSDAVO). Die Bewerber/-innen müssen die Berufungsvoraussetzungen 
gemäß § 59 SächsHSG erfüllen.
Die Medizinische Fakultät strebt einen höheren Anteil von Frauen in Wissen-
schaft und Lehre an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen sind deshalb ausdrück-
lich aufgefordert, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte bewerben Sie sich bis 6 Wochen nach Veröffentlichung beim Dekan der 
Medizinischen Fakultät, Professor Dr. Ingo Bechmann, ausschließlich über das 
Berufungsportal der Universität Leipzig: www.uni-leipzig.de/berufungen


